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Sachverhalt und Axiträge 

I. 	Auf die am 27. Juli 1985 eingereichte internationale 

Patentarimeldung PCT/DE 85/00254 wurde mit Wirkung vom 

5. Oktober 1988 das europische Patent Nr. 0 190 268 

erteilt. 

Die unabhangigen Anspruche 1 und 15 lauten wie folgt: 

"1. Verfahren zur Regelung der Leerlaufdrehzahl einer 

Brennkraftmaschine über die Luftzufuhr, ausgehend von 

Sensorsignalen, die den Betriebszustand der Brennkraf t-

maschine charakterisieren, sowie mit einer von den 

BetriebskenngrOien der Brennkraftmaschine abhangigen 

Vorsteuerung (Ky, AV, 22) der Leerlaufdrehzahl der 

Brennkraftmaschine in dem Sinne, dag die Vorsteuerung 

nach einem Regler (10) und vor der Regelstrecke 

(Brennkraftmaschine) auf den geschlossenen Regelkreis 

einwirkt, wobei der Regler (10) die Leerlaufdrehzahl 

wenigstens in Kornbination mit der Vorsteuerung auf einen 

Solldrehzahlwert regelt, dadurch gekennzeichnet, dais 

eine Korrektur der Vorsteuerwerte (KV) vorgenommen wird, 

wobei die Korrekturwerte (WK, WT) wenigstens aus 

wenigstens einem gespeicherten Wert (13, 16) gewonnen 

werden, der bei Betrieb der Brennkraftmaschine abhngig 

von den dann herrschenden Regelungsbedingungen neu 

festsetzbar ist, wenn wenigstens der Kraftschlui!, 

zwischen Brennkraftrnaschine und Antriebsrädern 

unterbrochen ist. 

11 15. Einrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach 

einem der AnsprUche 1 bis 14, mit einem Regler, für die 

Leerlaufdrehzahl einer Brennkraftinaschine Uber die 

Luftzufuhr, ausgehend von Sensoren, die den Betriebs-

zustand der BrennkraftmaSChine charakterisieren, sowie 

mit einer von den BetriebskenngrOen der 
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Brennkraftrnaschine abhängigen Vorsteuerung (Ky, AV, 22), 

der Leerlaufdrehzahl der Brennkraftmaschine in dem 

Sinne, daS die Vorsteuerung nach elnem Regler (10) und 

vor der Regelstrecke (Brennkraftmaschine) auf den 

geschlossenen Regelkreis einwirkt, sowie mit dem Regler 

(10), der die Leerlaufdrehzahl wenigstens in Kornbination 

mit der Vorsteuerung auf einen Solldrehzahlwert regelt, 

dadurch gekennzeichnet, dag Mittel zur Korrektur der 

Vorsteuerwerte (KV) vorhanden sind, wobei die 

Korrekturwerte (WK, WT) wenigstens aus wenigstens einem 

gespeicherten Wert gewonnen werden, der bei Betrieb der 

Brennkraftmaschine abhngig von den dann herrschenden 

Regelungsbedingungen neu festsetzbar ist, wenn 

wenigstens der Kraftschlug zwischeri Brennkraftmaschine 

und Antriebsrdern unterbrochen ist." 

II. 	Gegen das erteilte Patent hat die Beschwerdeführerin 

(Einsprechende) Einspruch eingelegt und beantragt, das 

Patent zu widerruf en, da dessen Gegenstand gegenuber dem 

Stand der Technik wie er in den Dokumenten 

Dl: DE-C-2 855 098 

 DE-A-2 633 617 und 

 US-A-4 130 095 

of fenbart sei, nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit 

beruhe. 

III. Durch Entscheidung vom 4. Juli 1990, mit schriftlicher 

Begrundung am 13. Juli 1990 zur Post gegeben, hat die 

Einspruchsabteilung den Einspruch zuruckgewiesen. 

Nach Auffassung der Einspruchsabteilung ergebe eine 

Zusammenfassung der Merkmale aus den Dokumenten Dl und 

D2 nicht mehr als sich schon aus der Dl, welche die 

Kornbination der Merkrnale des Oberbegriffes der 

unabhngigen Anspruche 1 und 15 of fenbare, ableiten 
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1ie1e. Die D3 betreffe offensichtlich einen ferner 

liegenden Stand der Technik, der zum Problem der 

adaptiven, lernenden Anpassung der Vorsteuerung einer 

Lehrlaufdrehzahlregelung keinen Beitrag liefern kOnne. 

Gegen diese Entscheidung hat die BeschwerdefQhrerin am 

27. Juli 1990 Beschwerde erhoben, die Beschwerde-

begrundung eingereicht sowie die vorgeschriebene GebQhr 

entrichtet. 

Es wurde mündlich verhandelt. 

Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der 

angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents. 

Ihr Vorbringen lft sich wie folgt zusammenfassen: 

Der n.chstkoirimende Stand der Technik wie er in der Dl 

of fenbart sei, of fenbare unstrittig eine Leerlauf-

regelung einer Brennkraftmaschine, mit einer 

Vorsteuerung der Leerlaufdrehzahl und mit einem Regler, 

der die Leerlaufdrehzahl wenigstens in Koinbination mit 

der Vorsteuerung auf einen Solldrehzahlwert regelt. 

Dieser Stand der Technik entspreche der Komnbination der 

Merkmale nach dem Oberbegriff der AnsprQche 1 und 15 des 

angefochtenen Patents. 

Wie im Patent angegeben sei, werden bei dieser bekannten 

Leerlaufregelung langfristige Anderungen des Betriebs-

zustands der Brennkraftmaschine bei der Regelung 

ungenugend berucksichtigt, so dag die Brennkraftmaschine 

nach einiger Zeit nicht mehr optimal geregelt werde. 

Genau dieses Problem werde ebenfalls in der D2 

angesprochen und als Losung werde vorgeschlagen, die 

Vorsteuerwerte zu korrigieren. 

1916.D 	 .1... 
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Wie aus D2, insbesondere Figur 3 und Seite 17, Zeilen 1 

bis 8 hervorgehe, ist das 0/1-Signal am Eingang des 

Integrators 27 ein Reglerausgangssignal eines nicht 

dargesteilten Reglers. Dieses Signal wird einem 

Integrator 25 zugefUhrt, entsprechend dem Signal RA nach 

Figur 2 des angefochtenen Patents, weiches einem 

Integrator 13 oder 16 zugefUhrt werde. Das Ausgangs-

signal des Integrators 25 werde ansch1iefend einem 

Wandler 21 zugefUhrt, wieder entsprechend einern Signal 

WK in Figur 2 des angefochtenen Patents, welches einer 

VerknQpfungsstelle 21 zugefQhrt werde. In beiden F&llen 

werde das Ausgangssignal der Vorsteuerung 20 mit diesem 

Ausgangssignal des Integrators korrigiert. Es handle 

sich somit bei der D2 urn einen Regelkreis, der genau dem 

Regelkreis nach dern Kennzeichen der Anspruche 1 und 15 

des angefochtenen Patents entspreche. 

Es gehe in der D2 zwar nicht urn eine Leerlaufregelung, 

sondern vielinehr urn jede beliebige EinstellgrOfe im 

Bereich einer Brennkraftmaschjne (Seite 8, Absatz 2) und 

darunter falle auch eine Regelung der Leerlaufdrehzahl. 

Bei dieser Sachlage sei eine additive VerknQpfung der 

Gegenst&nde von Dl und D2 naheliegend. 

Das noch ubrigbleibende Merkmal bezuglich der Neufest-

setzung des gespeicherten Werts, nur dann wenn 

wenigstens der Kraftschlug zwischen Brennkraftmaschine 

und Antriebsrdern unterbrochen sei, sei trivial und 

eine zwingende Voraussetzung für den Betriebszustand 

"Leerlaufu.  

Es bedürfe daher keiner erfinderischen Leistung, urn vom 

Stand der Technik zurn Gegenstand der Anspruche 1 und 15 

des angefochtenen Patents zu gelangen. 

1916.D 	 . . .1... 
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VII. Die Beschwerdegegnerin beantragte die Beschwerde 

zurQckzuweisen und hat im wesentlichen folgendes 

vorgetragen: 

Der Gegenstand der erteilten PatentansprQche 1 und 15 

gehe von einer Regelung der Leerlaufdrehzahl mit 

Vorsteuerung aus, wie sie im nachstliegenden Stand der 

Technik, der Dl beschrieben sei. 

Bei derartigen Systemen fUhren langfristige Anderungen 

dazu, dais die Vorsteuerung den Belastungsanderungen 

nicht mehr optimal begegnet und die Regelung in diesem 

Fall eine im Vergleich zum optimalen Fall grofe, 

bleibende Differenz zwischen der ibm vorgegeben Soil-

drehzahl und der durch die Vorsteuerung eingestellte 

Istdrehzahl ausregein mui. Dies fUhre den Leerlaufregier 

unter Umstãnden an seine Grenze, wodurch em 
unbefriedigendes Betriebsverhalten des Kraftfahrzeuges 

result iert. 

Nach dem Patent werde eine Korrektur der Vorsteuerwerte 

vorgenommen, die aus einem gespeicherten Wert gewonnen 

sei und die ein Maf für die das Leerlaufregelungssystem 

beeinflussenden Veranderungen darstelle und nur bei 

unterbrochenen Kraftschlug von den dann herrschenden 

Regelungsbedingungen abhängig neu festsetzbar sei. 

Die D2 beschreibe eine Vorsteuerung und eine in einer 

Regelung aufgenornmene Korrektur der Vorsteuerwerte zur 

Kompensation von Langzeitänderungen oder Drif t-

erscheinungen. Dieses bekannte System zeige also nichts 

weiteres als das was schon durch die Regelung im System 

der Di. erreicht werde und sei daher mit denselben 

Nachteilen bezugiich der Verschiebung des Arbeitspunktes 

der Regelung behaftet. Da der D2 weder Hinweise auf eine 

Leerlaufregelung noch auf eine Leerlaufregelung mit 

L916.D 	 ../. 



-6-- 	 T 0635/90 

Vorsteuerung und zusatzlicher Korrektur dieser 

Vorsteuerung zu entnehmen seien, kOnne sie auch keineri 

Hinweis auf die kennzeichnenden Merkmale der AnsprUche 1 

und 15 des angefochtenen Patents verinittein. 

DarUber hinaus zeige weder die Dl noch die D2, dag die 

Korrekturwerte nur dann neu festsetzbar seien, wenn der 

Kraftschlug zwischen Brennkraftmaschine und Antriebs-

rãdern unterbrochen sei. Dies habe zur Folge, daf 

Drehzahlabfall durch Wegfahren bei Leerlaufdrehzahl noch 

keine ungewolite Anderung der Korrektur bewirke. 

Exit scheiduxigsgruxide 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

den Regein 1 (1) und 64 EPU; sie ist zu1ssig. 

Stand der Technik 

2.1 	Unstrittig 1st, dais das Dokuznent Dl den nchstkornmenden 

Stand der Technikbildet. Nach der in Dl of fenbarten 

Regelung der Leerlaufdrehzahl wird bei plOtzlichen 

Belastungsschwankungen, z. B. auf Grund des Anscha1ten 

einer Klirnaanlage, rnittels einer Vorsteuerung eine 

sofortige Steigerung der Zusatzluftzufuhr unabhãngig von 

einer über eine Vergleichseinrichtung erfolgenden 

Regelung vorgenornmen. Die Vorsteuerung 1st derart 

geschaltet, dag sie nach dern Regler auf den 

geschlossenen Regelkreis einwirkt. 

Die .Druckschrift Dl of fenbart ein Verfahren, bzw. eine 

Einrichtung, mit alien Merkmalen nach dem Oberbegriff 

des Anspruchs 1 bzw. Anspruchs 15. 
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2.2 	Die Druckschrift D2 beschreibt irn wesentlichen em 

Verfahren und eine Einrichtung zur Bestirnmung von 

Einste11gr6fen einer Brennkraftrnaschine, wie z. B. der 

Dauer von Kraftstoffeinspritzimpulsen, bei der eine 

Vorsteuerung die Dauer der Kraftstoffeinspritzimpulse 

festlegt und wobei durch eine uberlagerte mindestens 

zeitweise eingreifende Langzeitregelung eine Anpassung 

an das durch das jeweilige Regelsignal geforderte Luf t-

Kraftstoffverh1tnis erfolgt, derart, dag Drifteinflüsse 

und/oder Veranderungserscheinungen an der Brennkraft-

maschine und Einspritzanlage eliminiert werden (siehe 

Anspruch 1). 

Insbesondere of fenbart die D2 in Bezug auf die Figuren 1 

und 3, eine Kraftstoffeinspritzanordnung in der die 

Dauer der Kraftstoffeinspritzimpulse von einer 

Kennfeldsteuerung bestirnmt wird und die Dauer der 

Einspritzimpulse dieser Vorsteuerung mittels einer 

vergleichsweise langsamen proportionalen Regelung auf 

der Basis von Signalen, die ein Mag für die Laufunruhe 

und/oder das Kraftstoff-Luftgemisch (Larnbda-Sonde) 

darstellen (Seite 13, letzter Absatz), korrigiert wird. 

	

2.3 	Die im Einspruchsverfahren genannte D3 wurde im 

Beschwerdeverfahren nicht wieder aufgegriffen. Da sie 

offensichtlich nicht Uber der Inhalt der Dl oder D2 

hinausgeht, kann dieser Stand der Technik auch weiter 

unberucksichtigt bleiben. 

	

3. 	Neuheit 

Die Neuheit der Gegenstände nach den Ansprüchen 1 und 15 

ist ohne weiteres ersichtlich, denn wie aus der 

vorstehenden Wurdigung der ermittelten Dokuxnente des 

Standes der Technik folgt, zeigt keines dieser Dokumente 

1916 .D 
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ein Verfahren bzw. eine Einrichtung mit alien in den 

AnsprUchen 1 bzw. 15 des Streitpatents angegebenen 

Merkmalen. 

Da die Neuheit im ubrigen auch nicht bestritten wurde, 

erUbrigt sich ein weiteres Eingehen auf diese Frage. 

	

4. 	Erfinderische Tãtigkeit 

	

4.1 	Ausgehend von dem aus der Dl bekannten Stand der 

Technik, der die im ersten Teil der unabhangigen 

Anspruche 1 und 15 aufgefuhrten Merkmale zeigt, ist die 

dem Gegenstand des Streitpatents objektiv zugrunde-

liegende Aufgabe in Ubereinstirnmung mit den betreffenden 

Angaben in der Beschreibung des Patents (siehe Spaite 1, 

Zeile 57 bis Spalte 2, Zeile 2) darin zu sehen, 

langfriscige Anderungen des Betriebszustandes der 

Brennkraftmaschjne bei der Regelung der Leerlaufdrehzahl 

zu berUcksichtigen, damit auch auf Dauer optimale 

Ergebnisse bei der Regelung der Leerlaufdrehzahl erzielt 

werden kOnnen. 

	

4.2 	Diese Aufgabe wird durch die Kornbination der Merkmale 

des Anspruchs 1 bzw. de Anspruchs 15 gelost. Dadurch, 

daft eine Korrektur der .Vorsteuerwerte zustz1ich zur 

bereits vorhandenen Regelung vorgenommen wird, wobei die 

Korrekturwerte aus wenigstens einem gespeicherten Wert 

gewonnen werden, der bei Betrieb der Brennkraftmaschine, 

jedoch nur wenn der Kraftschlug zwischen Brennkraft-

maschine und Rdern unterbrochen ist, abhangig von den 

dann herrschenden Regelungsbedingungen neu festsetzbar 

ist, wird nicht nur erreicht, dag langfristige 

Anderungen berucksichtigt werden kOnnen, sondern 

erfolgt, wie von der BeschwerdefUhrerin uberzeugend 
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vorgetragen wurde, auch eine Entlastung des vorhandenen 

Reglers, da dieser nicht mit den Langzeitnderungen 

beaufschlagt wird. 

	

4.3 	Auf der Suche nach einer Losung dieser Aufgabe wird nach 

Auffassung der Karnmer der Fachmann auf die D2 stoien, in 

der ebenfalls das Problem der Drifteinflü$se und/oder 

Veranderungserscheinungen an Brennkraftmaschine und 

Einspritzanlage angesprochen wird. Zwar geht es in der 

D2 nicht urn eine Leerlaufregelung sondern, mehr 

ailgemein, urn ein Verfahren zur Bestirrunung von 

EinstellgrOien im Bereich einer Brennkraftmaschine; es 

handelt sich jedoch im wesentlichen urn die Regelung des 

Kraftstoff-Luftgemisches bei der die Leerlaufregelung 

miteingeschlossen ist (siehe Anspruch 6 der D2). 

	

4.4 	Wie schon in Abschnitt 2.2 erwähnt ist, betrifft die D2 

jedoch im wesentlichen eine Steuerung mit einer in eine 

Regelung aufgenoirnenen Korrektur der DrifteinflUsse und 

nicht, wie beim Patentgegenstand, eine zustzlich zur 

Regelung arbeitende Korrektur. Daher wird, wie von der 

BeschwerdefQhrerin vorgetragen wurde, bei Beanspruchung 

der bekannten Korrektur auch hier der Arbeitspunkt des 

Reglers verschoben und besteht die Gefahr, dag der 

Regler auJ3,erhalb seines Reglerbereichs gerät. 

DarUber hinaus werden bei der aus der D2 bekannten 

Regelung nur bestirnmte Meiwerte, wie die Laufunruhe 

und/oder Sauerstoffmenge irn Abgas (Lainbda-Sonde) für die 

Korrektur herangezogen und es findet also keine 

Neufestsetzung des gespeicherten Korrekturwerts auf 

Basis der herrschenden Regelungsbedingungen statt, was 

eine umfassende BerUcksichtigung aller Einflul?,faktoren 

impliziert. 

1916 .D 
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Auch fehit in der D2 jeglicher Hinweis zu einer 

Neufestsetzung des Korrekturwerts, wenn der Kraftsch1uf 

zwischen Brennkraftmaschine und Antriebsradern 

unterbrochen ist. 

Es handelt sich beim System nach der D2 sornit nicht urn 

einen Regelkreis, der dem Regelkreis gemag dem 

Kennzeichen von Anspruch 1 oder 15 des angefochtenen 

Patents entspricht. 

	

4.5 	Auf Grund dieser Unterschiede gegenuber der in den 

AnsprUchen 1 und 15 des angefochtenen Patents 

definierten LOsung findet der Fachrnann, nach Auffassung 

der Karnmer, in der D2 keinen Anhaltspunkt, urn ausgehend 

von der aus Dl bekannten Anordnung zur LOsung nach dern 

Anspruch 1 bzw. 15 des angefochtenen Patents zu 

gelangen. 

Vielmehr zeigt die D2 eine ganz ailgemeine und 

regelungseigene LOsung des Problems der Langzeit-

ãnderungen durch eine in eine Regelung sowieso 

integrierte Korrektur, die auf der Basis von bestimmten 

Parametern, die der Regelung als Signale zugefQhrt 

werden, Langzeitnderungen berUcksichtigt. Zu einer 

zusätzlich zü der Regelung arbeitenden Korrektur, die 

auf Basis der Regelungsbedingungen neu festgelegt wird, 

daher urnfassender ist und zudem die Regelung selbst 

nicht belastet, sind der D2 jedoch keine Anregungen zu 

entnehrnen. 

	

4.6 	Auierdem ist keinem der Dokurnente des vorliegenden 

Standes der Technik eine Of fenbarung oder ein Hinweis zu 

entnehrnen, die Korrekturwerte neu festzusetzen, wenn der 

Kraftschlu, zwischen Brennkraftmaschine und Antriebs-

rdern unterbrochen ist. 

1916.D 	 . . .1... 
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In diesern Zusarnrnenhang wird bemerkt, dais dem Fachmann 

für die Feststellung, ob die Brennkraftmaschine im 

Leerlauf arbeitet, eine Anzahl von MOglichkeiten zur 

verfQgung steht und da:9 daher die in den unabhangigen 

AnsprQchen 1 und 15 aufgenornmene Bedingung, daE, der 

Kraftschlug zwischen Brennkraftmaschine und Antriebs-

rädern unterbrochen ist, eine von dem Stand der Technik 

nicht angeregte Auswahl aus dieser MOglichkeiten 

darstelit. 

Wie von der Beschwerdegegnerin in der rnQndlichen 

Verhandlung vorgebracht wurde, wird mit diesem Merkmal 

erreicht, dais keine ungewoilte Neufestsetzung der 

Korrekturwerte beim Anfahren im Leerlauf der 

Brennkraftmaschine stattfinden kann und somit fQgt 

dieses Merkmal einen weiteren Aspekt hinzu, daE in 

funktionellen Zusainmenhang mit den Qbrigen Merkmalen der 

unabhãngigen Ansprüche 1 und 15 des angefochtenen 

Patents steht. 

Die von der BeschwerdefUhrerin behauptete Trivialität 

dieses Merkmals liegt daher nicht vor. 

4.7 	Zusaxnrnenfassend ist der Kammer der Auffassung, dais bei 

der Suche nach einer LOsung des obengenannten Problems, 

selbst bei Einbeziehung der Lehre der Entgegenhaltung 

D2, der Fachmann nicht ohne erfinderisches Zutun zu der 

im Patent beanspruchten Losung kornmen konnte, so dais das 

Patent in der erteilten Fassung Bestand haben kann. 
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Entscheidungsformel 

Aus diesen Grtinden wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurQckgewiesen. 

Der fte11enbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

N. Maslin 	 C. Andries 
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